
Die Verbandsrunde des Nordbadischen Ringerverbands wird weitergeführt. Dies geschieht unter 

Beachtung der jeweiligen gesetzlichen Verordnung und Einstufung des Landes Baden-Württemberg. 

 

Sollte ein Verein sich nicht in der Lage sehen unter den vorgegebenen Anforderungen eine 

Mannschaft zu stellen, kann der angesetzte Kampf mind. 5 Tage zuvor abgesagt werden. Es werden 

in diesem Fall keine Strafgebühren erhoben. Der Kampf wird entsprechend den Richtlinien als 40:0 / 

0:40 bzw. 64:0 / 0:64 gewertet. 

Für die Ligen des NBRV wird es in der Saison 2021/22 keine Abstiegspflicht geben. Sollte keine 

Mannschaft an der Abstiegsrunde teilnehmen, wird den beiden Gruppenletzten ein Abstiegsrecht 

eingeräumt, ansonsten erhält der Verlierer der Abstiegsrunde das Abstiegsrecht. 

 


